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Die EU-Kommission hat festgestellt, dass immer mehr 
Unternehmer ihr Angebot auf den heimischen Markt 
beschränken und Verbraucher vor einer Bestellung 
bei einem im Ausland ansässigen Anbieter zurück-
schrecken. 

Das hat sicher viele Gründe. Einer der Gründe liegt 
aber darin, dass den Unternehmern die Einhaltung 
von 27 verschiedenen Verbraucherschutzrechten zu 
aufwendig, den Verbrauchern eine Bestellung zu den 
Bedingungen eines ihnen völlig unbekannten Rechts 
zu riskant ist.

Wie ist dieser Befund rechtlich zu bewerten? Was 
kann man tun? Einführung des Herkunftslandsprin-
zips für das Vertragsrechts? Vereinheitlichung des 
Verbraucherrechts? Wie wäre das möglich? Könnte 
man nicht einfach die Möglichkeit schaffen, per 
Knopfdruck ein gemeinsames Recht zu wählen, das 
sowohl der Unternehmer als auch der Verbraucher 
kennt (Schulte-Nölkes Euro-Button für Verbraucher)?
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